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§ 315 StGB Erschleichung eines
Amtes

 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

§ 315.

Wer wissentlich eine zur Übertragung eines ö/entlichen Amtes berufene Stelle über eine Tatsache täuscht, die nach

einem Gesetz oder einer Rechtsverordnung die Übertragung eines bestimmten ö/entlichen Amtes ausschließen

würde, und dadurch bewirkt, daß ihm dieses Amt übertragen wird, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit

Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.
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